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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung 
 
 
 
Ressort 003 - Bürgeramt 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
E-Mail 
 

Christiane Schad 
563 2354 
christiane.schad@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

18.03.2026 
 
VO/0338/26 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

14.04.2026 BV Oberbarmen Entscheidung 
 

Neuwahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Oberbarmen 

 
Grund der Vorlage 
 
Nach Ausscheiden der bisherigen Schiedsperson ist der Schiedsamtsbezirk Oberbarmen 
derzeit verwaist. Eine Neubesetzung ist daher erforderlich. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Bezirksvertretung Oberbarmen wählt Herrn Sascha Sebastian Hermann für die Dauer 
von fünf Jahren zur Schiedsperson des Schiedsamtsbezirks Oberbarmen. 
 
 
Einverständnisse 
 
Der Bewerber hat im Vorfeld die Bereitschaft erklärt, die Aufgaben einer Schiedsperson für 
den Schiedsamtsbezirk Oberbarmen wahrzunehmen. Die Bezirksvereinigung Wuppertal des 
BDS wurde angehört und hat keine Einwände gegen den Bewerber erhoben. 
 
 
Unterschrift 
 
i. V. Zeh 
 
 
Begründung 
 
Der bisherige Schiedsmann ist auf eigenen Wunsch aus dem Amt ausgeschieden. Daher 
ergibt sich die Notwendigkeit der Neubesetzung des Schiedsamtsbezirks Oberbarmen. 
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Der Bewerber verfügt über umfangreiche Kenntnisse im Umgang mit Menschen. Er erfüllt die 
Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 – 4 des Schiedsamtsgesetzes NRW. Rechtliche 
Hindernisse zur Bekleidung eines öffentlichen Amtes bestehen nicht. 
 
Die Prüfung des § 2 Abs. 1 SchAG NRW (Eignung nach Persönlichkeit und Fähigkeit) obliegt 
vorrangig den Stimmberechtigten der Bezirksvertretung. Deshalb wird zu diesem Punkt keine 
Aussage getroffen, um der Meinungsbildung des Gremiums nicht vorzugreifen 
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

Auswirkungen, bitte Auswahl treffen: 

Neutral / keine Auswirkung 

Begründung: 

Keine Klimarelevanz 
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